
1.3 · 2021-03 1 

J o h n  R a w l s  
( 1 9 2 1 - 2 0 0 2 )  

Gerechtigkeit als Fairness 

[Aus: Eine Theorie der Gerechtigkeit, 1971] 

Die Gerechtigkeit ist die erste Tugend sozialer Institutionen, so wie 
die Wahrheit bei Gedankensystemen. Eine noch so elegante und mit 
sparsamen Mitteln arbeitende Theorie muss fallengelassen oder 
abgeändert werden, wenn sie nicht wahr ist; ebenso müssen noch so 
gut funktionierende und wohlabgestimmte Gesetze und Institutio-5 

nen abgeändert oder abgeschafft werden, wenn sie ungerecht sind. 
Jeder Mensch besitzt eine aus der Gerechtigkeit entspringende Un-
verletzlichkeit, die auch im Namen des Wohles der ganzen Gesell-
schaft nicht aufgehoben werden kann. Daher lässt es die Gerechtig-
keit nicht zu, dass der Verlust der Freiheit bei einigen durch ein 10 

größeres Wohl für andere wettgemacht wird. Sie gestattet nicht, dass 
Opfer, die einigen wenigen auferlegt werden, durch den größeren 
Vorteil vieler anderer aufgewogen werden. Daher gelten in einer 
gerechten Gesellschaft gleiche Bürgerrechte für alle als ausge-
macht; die auf der Gerechtigkeit beruhenden Rechte sind kein Ge-15 

genstand politischer Verhandlungen oder sozialer Interessenabwä-
gungen. Mit einer falschen Theorie darf man sich nur dann zufrie-
den geben, wenn es keine bessere gibt; ganz ähnlich ist eine Unge-
rechtigkeit nur tragbar, wenn sie zur Vermeidung einer noch größe-
ren Ungerechtigkeit notwendig ist. Als Haupttugenden für das 20 

menschliche Handeln dulden Wahrheit und Gerechtigkeit keine 
Kompromisse. […] 

Ich möchte eine Gerechtigkeitsvorstellung darlegen, die die be-
kannte Theorie des Gesellschaftsvertrages etwa von Locke, Rous-
seau und Kant verallgemeinert und auf eine höhere Abstraktionse-25 

bene hebt. Dazu darf man sich den ursprünglichen Vertrag nicht so 
vorstellen, als ob er in eine bestimmte Gesellschaft eingeführt wür-
de oder eine bestimmte Regierungsform errichtete. Der Leitgedanke 
ist vielmehr, dass sich die ursprüngliche Übereinkunft auf die Ge-
rechtigkeitsgrundsätze für die gesellschaftliche Grundstruktur be-30 

zieht. Es sind diejenigen Grundsätze, die freie und vernünftige Men-
schen in ihrem eigenen Interesse in einer anfänglichen Situation der 
Gleichheit zur Bestimmung der Grundverhältnisse ihrer Verbindung 

annehmen würden. Ihnen haben sich alle weiteren Vereinbarungen 
anzupassen; sie bestimmen die möglichen Arten der gesellschaftli-35 

chen Zusammenarbeit und der Regierung. Diese Betrachtungsweise 
der Gerechtigkeitsgrundsätze nenne ich Theorie der Gerechtigkeit 
als Fairness. 

Wir wollen uns also vorstellen, dass diejenigen, die sich zu ge-
sellschaftlicher Zusammenarbeit vereinigen wollen, in einem ge-40 

meinsamen Akt die Grundsätze wählen, nach denen Grundrechte 
und -pflichten und die Verteilung der gesellschaftlichen Güter be-
stimmt werden. Die Menschen sollen im voraus entscheiden, wie sie 
ihre Ansprüche gegeneinander regeln wollen und wie die Grün-
dungsurkunde ihrer Gesellschaft aussehen soll. Ganz wie jeder 45 

Mensch durch vernünftige Überlegung entscheiden muss, was für 
ihn das Gute ist, das heißt das System der Ziele, die zu verfolgen für 
ihn vernünftig ist, so muss eine Gruppe von Menschen ein für alle-
mal entscheiden, was ihnen als gerecht und ungerecht gelten soll. 
Die Entscheidung, die vernünftige Menschen in dieser theoretischen 50 

Situation der Freiheit und Gleichheit treffen würden, bestimmt die 
Grundsätze der Gerechtigkeit. (Wir nehmen für den Augenblick an, 
dass dieses Entscheidungsproblem eine Lösung hat.) 

In der Theorie der Gerechtigkeit als Fairness spielt die ursprüng-
liche Situation der Gleichheit dieselbe Rolle wie der Naturzustand in 55 

der herkömmlichen Theorie des Gesellschaftsvertrags. Dieser Urzu-
stand wird natürlich nicht als ein wirklicher geschichtlicher Zustand 
vorgestellt, noch weniger als primitives Stadium der Kultur. Er wird 
als rein theoretische Situation aufgefasst, die so beschaffen ist, dass 
sie zu einer bestimmten Gerechtigkeitsvorstellung führt. Zu den we-60 

sentlichen Eigenschaften dieser Situation gehört, dass niemand sei-
ne Stellung in der Gesellschaft kennt, seine Klasse oder seinen Sta-
tus, ebenso wenig sein Los bei der Verteilung natürlicher Gaben wie 
Intelligenz oder Körperkraft. Ich nehme sogar an, dass die Beteilig-
ten ihre Vorstellung vom Guten und ihre besonderen psychologi-65 

schen Neigungen nicht kennen. Die Grundsätze der Gerechtigkeit 
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werden hinter einem Schleier des Nichtwissens festgelegt. Dies ge-
währleistet, dass dabei niemand durch die Zufälligkeiten der Natur 
oder der gesellschaftlichen Umstände bevorzugt oder benachteiligt 
wird. Da sich alle in der gleichen Lage befinden und niemand 70 

Grundsätze ausdenken kann, die ihn aufgrund seiner besonderen 
Verhältnisse bevorzugen, sind die Grundsätze der Gerechtigkeit das 
Ergebnis einer fairen Übereinkunft oder Verhandlung. 

Denn in Anbetracht der Symmetrie aller zwischenmenschlichen 
Beziehungen ist dieser Urzustand fair gegenüber den moralischen 75 

Subjekten, das heißt den vernünftigen Wesen mit eigenen Zielen 
und – das nehme ich an – der Fähigkeit zu einem Gerechtigkeitsge-
fühl. Den Urzustand könnte man den angemessenen Ausgangszu-
stand nennen, und damit sind die in ihm getroffenen Grundverein-
barungen fair. Das rechtfertigt die Bezeichnung „Gerechtigkeit als 80 

Fairness“: Sie drückt den Gedanken aus, dass die Grundsätze der 
Gerechtigkeit in einer fairen Ausgangssituation festgelegt werden. 
[…] 

[Die endgültige Fassung der beiden Gerechtigkeitsgrundsätze für 
Institutionen:] 85 

Erster Grundsatz 
Jedermann hat gleiches Recht auf das umfangreichste Gesamtsys-
tem gleicher Grundfreiheiten, das für alle möglich ist. 

Zweiter Grundsatz 
Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen folgendermaßen 90 

beschaffen sein: 

a) sie müssen unter der Einschränkung des gerechten Spar-
grundsatzes1 den am wenigsten Begünstigten den größtmög-
lichen Vorteil bringen, und 

b) sie müssen mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die al-95 

len gemäß fairer Chancengleichheit offen stehen. 

 

1  Gerechter Spargrundsatz: Der gerechte Spargrundsatz hat die Aufgabe, 
Fairness auf der zeitlichen Achse, also zwischen Generationen zu gewähr-
leisten. Er besagt, dass bis zu dem Zeitpunkt, wo die Grundfreiheiten ver-
wirklicht sind, jede Gesellschaft verpflichtet ist, Ressourcen zurückzustel-
len – und das Existenzminimum so anzusetzen –, dass die nachfolgenden 
Generationen die Grundfreiheiten in gleicher Weise ausbauen können. 

Erste Vorrangregel (Vorrang der Freiheit) 
Die Gerechtigkeitsgrundsätze stehen in lexikalischer Ordnung2; 
demgemäß können die Grundfreiheiten nur um der Freiheit willen 
eingeschränkt werden, und zwar in folgenden Fällen: 100 

a) eine weniger umfangreiche Freiheit muss das Gesamtsystem 
der Freiheiten für alle stärken; 

b) eine geringere als gleiche Freiheit muss für die davon Be-
troffenen annehmbar sein. 

Zweite Vorrangregel (Vorrang der Gerechtigkeit vor Leistungsfä-105 

higkeit und Lebensstandard) 
Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz ist dem Grundsatz der Leis-
tungsfähigkeit3 und Nutzenmaximierung lexikalisch vorgeordnet; 
die faire Chancengleichheit ist dem Unterschiedsprinzip vorgeord-
net, und zwar in folgenden Fällen: 110 

a) eine Chancen-Ungleichheit muss die Chancen der Benachtei-
ligten verbessern; 

b) eine besonders hohe Sparrate muss insgesamt die Last der 
von ihr Betroffenen mildern. 

 

 

2 Lexikalische Ordnung: Vorrangige Grundsätze haben absolute Geltung; 
Nachgeordnete Grundsätze dürfen erst verwirklicht werden, wenn vor-
rangige erfüllt sind. 

3 Grundsatz der Leistungsfähigkeit: Vergünstigungen werden nach der Leis-
tung ausgegeben, nicht etwa nach Einsatz bzw. Risiko. 
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